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gehen, die Verwal-
tung zu verbessern: 
„Notwendig ist auch 
eine Debatte über 
ein menschenwür-
diges Existenzmini-
mum. Ziel muss eine 
grundlegende Neu-
bestimmung der Re-
gelbedarfe mit einer 
transparenten und wi-
derspruchsfreien Be-
rechnung sein.“<

Quelle: Florian Blank, Claus Schäfer, 
Dorothee Spannagel: Signal-Störung 
der Ampel bei der Grundsicherung?, 
WSI Report Nr. 91, November 2023 
Link zur Studie

doch eher um eine Reform der Verwaltung als 
um eine echte Kindergrundsicherung.

„Entgegen der Ankündigung im Koalitions-
vertrag wurde keine sachgerechte und wissen-
schaftlich fundierte Neuberechnung des so-
ziokulturellen Existenzminimums von Kindern 
vorgenommen. Damit sind die gewährten Leis-
tungen auch im neuen Instrument nicht armuts-
fest“, so Kohlrausch. Auch die Privilegierung von 
besser verdienenden Eltern durch den Kinder-
freibetrag und die Schlechterstellung von Kin-

dern im Asylbewerberleistungsbezug seien nicht 
beseitigt worden. Es handele sich also nicht um 
eine Leistung für alle Kinder. „Skandalös und 
völlig unverständlich ist die Kürzung um 20 Euro 
bei Kindern, die Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten. Diese Gruppe 
gehört ohnehin schon zu den Ärmsten der armen 
Kinder“, so Kohlrausch.<

Quelle: Bettina Kohlrausch: Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zur Einführung einer Kindergrund-
sicherung, WSI Policy Brief Nr. 81, Nov. 2023 Link zur Studie

Kindergrundsicherung: Noch keine Leistung für alle Kinder

29,5 %

13,6 %

17,6 %

13,7 %
11,3 %

11,2 %

11,1 %

18,5 %

8,8 %

6,7 %

13,9 %

12,7 %

10,5 %

24,5 %

15,5 %

20 %

Deutschland insgesamt 13,2 %

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Hamburg

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-
    Pfalz

Saarland

Hessen

   Baden-Württemberg

Bayern

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Berlin

Wo Kinder dringend Unterstützung brauchen
Der Anteil der Kinder, die in Haushalten 
mit SGB II-Bezug leben, beträgt in ...

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2023

Der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Er geht aber noch 
längst nicht weit genug, erklärt Bettina Kohl-
rausch, Wissenschaftliche Direktorin des WSI, in 
einer Stellungnahme für den Bundestag.

Positiv bewertet die Wissenschaftlerin, 
dass viele Leistungen für Kinder und Jugendli-
che zusammengefasst, der Zugang zu den Leis-
tungen erleichtert und die Leistungen für be-
stimmte Teilgruppen erhöht werden sollen. Bei 
den vorliegenden Entwürfen handele es sich je-

https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008738
https://www.wsi.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008733

